
484 Gesetzblatt Teil III Nr. 54 — Ausgabetag: 23. Oktober 1964

(5) Aufwendungen für hydrogeologische Unter
suchungsarbeiten sind zeitabhängig entsprechend der 
Lebensdauer der Förderanlagen zu amortisieren.

§ 6

(1) Das in die Kosten zu verrechnende Amortisations
aufkommen für die aktivierten Aufwendungen für geo
logische Untersuchungsarbeiten geht nicht in die be
triebliche Amortisationsverwendung ein, sondern ist 
durch die WB in monatlichen Verrechnungsbeträgen 
entsprechend dem Jahresplan an die WB Feste Mine
rale abzuführen, die diese Beträge als planmäßige 
Deckungsquelle für den Erkundungsmittelbedarf ein
setzt.

(2) Im Bereich der WB Erdöl—Erdgas ist das Amor
tisationsaufkommen aus den aktivierten Aufwendun
gen für geologische Untersuchungsarbeiten als Ein
nahme der WB zu planen und dient als Deckungs
quelle für den Erkundungsmittelbedarf.

(3) Die Versuchsförderung im Bereich der WB Erd
öl-Erdgas ist nicht mit Abschreibungen gemäß dieser 
Anordnung-zu belasten.

§-7

(1) Für Lagerstätten fester mineralischer Rohstoffe, 
die nach dem Jahre 1951 ohne die aktivierten Aufwen
dungen für geologische Untersuchungsarbeiten an Ge
winnungsbetriebe übergeben wurden und sich noch 
nicht in Abbau befinden, sind die aktivierungspflich
tigen Aufwendungen nachträglich zu ermitteln und 
gemäß § 4 umzuselzen.

(2) Für nach dem Jahre 1951 übergebene Lagerstätten 
fester mineralischer Rohstoffe, deren Abbau bereits 
betrieben wird, sind die entsprechenden Aufwendungen 
anteilig der am 1. Januar 1965 noch vorhandenen Vor
räte zu aktivieren und umzusetzen. Alle nicht aktivier
baren Aufwendungen aus der Vergangenheit sind aus
zubuchen.

(3) Die bisherigen Aufwendungen für geologische 
Untersuchungsarbeiten in der Erdöl- und Erdgaserkun
dung sind bei der Ermittlung des aktivierungspflich
tigen Wertes anzurechnen.

(4) Die sich aus den Abbauprojekten für Erdöl- und 
Erdgaslagerstätten ergebenden Aufwendungen für Pro
duktions- und Hilfsbohrungen und anderer aus Er
kundungsmitteln finanzierten Aufwendungen sind in 
die Berechnung des Aufwandes für geologische Unter
suchungsarbeiten und in die Amortisation mit einzu
beziehen.

(5) Die Aufwendungen gemäß Abs. 4 sind nach Ab
schluß jeder Bohrung und Aufnahme der Förderung zu 
aktivieren und zu amortisieren. Nachdem alle Förder
und Hilfsbohrungen für eine Lagerstätte nieder
gebracht sind, ist das Amortisationsverfahren zu über
prüfen und entsprechend dem Gesamtaufwand und 
dem Vorratsnachweis festzulegen.

(6) Alle Umsetzungen gemäß §§4 und 7 Absätzen 1 
und 2 haben bis zum 31. Dezember 1964 zu erfolgen. 
Die Amortisation der aktivierten Aufwendungen, so
weit sie nicht bereits im Finanzplan 1964 vorgesehen 
sind, beginnt mit dem 1. Januar 1965. Die Behandlung 
der Auswirkungen auf den Finanzplan 1965 wird ge
sondert geregelt.

§8
(1) Methodische Festlegungen für die Übergabe der 

aktivierten Aufwendungen für geologische Unter
suchungsarbeiten an die Gewinnungsbetriebe werden 
vom Leiter der Abteilung Erdöl—Erdgas und Geologie 
getroffen.

(2) Die von der Anordnung berührten WB und 
übergeordneten Organe der Gewinnungsbetriebe 
haben nach den Erfordernissen dieser Anordnung 
Brancherichtlinien zu erlassen.

§9
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 21. September 1964
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